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DEAF GERMAN 
PADEL TOUR



ZUSAMMENFASSUNG
Administration:

(1) Kategorien: 100, 250 DGM, 500 DGPT Finals (vrsl.2026)

(2) Verpflichtende Konkurrenzen: Damen, Herren, (bei Bedarf Mixed) (optional bei 
100 & 250) - Jugend erwünscht, ohne Punkteregelung.

(3) Die Berechnung des jeweiligen unabhängigen DGPT-Rankings erfolgt durch 
die DGSV Tennissparte/Padel

(4) Die besten zwei (2) Ergebnisse innerhalb eines Jahres zählen für das DGPT-
Ranking

(5) Nebenrunde und Altersklassen liegen im Ermessen des Veranstalters.
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TURNIERSTRUKTUR:
PUNKTEVERGABE

KAT

• 500
• 250
• 100

SIEGER

• 500
• 250
• 100

FINALE

• 300
• 150
• 60

HF

• 180
• 80
• 36

VF

• 90
• 40
• 18

AF

• 45
• 20
• 9

Q1

• 0
• 0
• 0
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Bezüglich eines gemeinsamen Padel-Rankings stehen wir bei Bedarf in enger Abstimmung mit zukünftigen 
Verbänden und deren Rankings um eine harmonisierte und transparente Zusammenarbeit zu gewährleisten.



TURNIERSTRUKTUR:
ZUSAMMENSETZUNG DER FELDER

KAT

• 500
• 250
• 100

FELD

• Hauptfeld
• Hauptfeld
• 100

GRÖßE

• 8
• je nach 

Feldgröße
• je nach 

Feldgröße

DQ *1

• 7

WC *2

• 1

QK *3

• 0
• je nach 

Feldgröße
• je nach 

Feldgröße
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*1 DQ = Direktqualifikation
*2 WC = Wildcard
*3 QK = Qualifikanten



GENEHMINGUNGSVERFAHREN & VERWERTUNGSRECHTE

(1) Die DGSV-Tennissparte/Padel genehmigt die Turniere der DGPT und 
veröffentlicht die Turniertermine im Rahmen des DGPT-Turnierkalenders.

(2) Die Anmeldung erfolgt per Mailverkehr mit dem Spartenleiter und 
Padelbeauftragten. Die Genehmigung kann bis zu vier (4) Wochen vor 
Turnierbeginn erfolgen.

(3) Die DGSV Tennissparte/Padel hat umfangreiche kommerzielle und mediale 
Verwertungsrechte, die insbesondere der Durchführung und Weiterentwicklung 
des Padel-Sportbetriebs dienen.
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Andere Turnierveranstalter können ebenfalls eigene Padel-Open organisieren. In solchen Fällen ist eine 
vorherige Abstimmung und Genehmigung durch die DGSV-Tennissparte/Padel erforderlich. Bei Bedarf stehen 
wir für eine Kommunikation und weitere Klärung zur Verfügung.



RAHMENBEDINGUNGEN:

(1) Die zuständigen Turnierorgane bestehen aus dem Veranstalter sowie der 
Turnierleitung, welche aus bis zu drei Mitgliedern bestehen kann. Ein 
Oberschiedsrichter ist nicht zwingend erforderlich, kann jedoch von der Turnierleitung 
ernannt werden.

(2) Das Nenngeld darf pro Team einen Höchstbetrag von 50 € für Outdoor- und 60 € für      
Indoor-Veranstaltungen nicht überschreiten.

(3) Die offiziellen Regeln der FIP finden vollumfänglich Anwendung.
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Die Festlegung des Nenngelds dient dem Schutz der Padelspieler:innen. Sollte das Nenngeld dennoch 
überschritten werden, bitten wir um eine vorherige Abstimmung mit der DGSV-Tennissparte, bei der die 
Gründe dargelegt werden können. In diesem Fall ist eine Lösung problemlos möglich.


